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(Directly observed treatment  / DOT) 
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*Es handelt sich dabei um Modellvorlagen, welche sich als einzelne Dateien  
  auf der Internetseite www.tbinfo.ch (Onlineberatung/Modellformulare) befinden . 
 
 
 
Bern, Februar 2007 
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1. Einleitung 1 
 
Eine gute Patientencompliance ist der Schlüssel für die Vermeidung von Resistenzbildung, 
Therapieversagen und Rückfällen, welche alle drei zur Weiterverbreitung der Krankheit 
beitragen können. Wie bei allen chronischen Krankheiten besteht die Gefahr, dass die 
Patienten die lange (6 Monate) Therapie nicht zu Ende  führen, wenn die Symptome einmal 
verschwunden sind. Es überrascht daher kaum, dass 20 bis 50% der Behandelten, je nach 
Studie, die Therapie vorzeitig abbrechen oder von sich aus die Dosis reduzieren. 
 
Es ist daher wichtig, bei Beginn der Behandlung bei jedem Patienten abzuklären, wie weit er 
in der Lage ist, eine solche Therapie zuverlässig durchzuführen und dementsprechend das 
geeignetste Therapieschema zu wählen. Um die Compliance besser im Griff zu haben, 
empfiehlt die WHO die überwachte Therapie (DOT = «directly observed treatment») 
 
DOT heisst: Der Patient nimmt seine Medikamente unter den Augen eines eigens dafür 
instruierten Therapie-Monitors ein. Das bedingt, dass der Patient zum Therapie Monitor geht 
oder umgekehrt. Der Therapie-Monitor kann die Abgabe der Medikamente auch an eine 
Abgabestelle delegieren, behält aber die administrative Verantwortung für die Durchführung 
der DOT. Solche praktischen Probleme erhöhen natürlich die indirekten Kosten der Therapie 
erheblich. Hinzu kommt, dass einer solchen Therapie leicht der Charakter einer 
Zwangstherapie anhaftet, was in unserer kulturellen Umgebung oft nicht ohne weiteres 
akzeptiert wird.  
 
Diese Zusatzkosten werden aber dadurch wieder wettgemacht, dass 1) sich die Zahl der 
Rückfälle und damit die Ansteckungsgefahr für die Umgebung vermindert und 2) die Kosten 
für Rehospitalisierungen und Zweittherapien – hauptsächlich wegen resistenter Keime – 
zurückgehen. DOT lohnt sich vermutlich dort, wo eine mangelhafte Zusammenarbeit durch 
den Patienten befürchtet werden muss. Eine DOT wird in besonders speziellen Situationen 
empfohlen; wie: 
 

�  wenn Kommunikationsprobleme bestehen (wie bei Immigranten, alten Patienten, 
psychiatrischen Patienten) 

�  bei Patienten, die sozial (ohne festen Wohnsitz, noch nicht platzierte Flüchtlinge) 
oder persönlich instabil sind (Pesönlichkeitsstörungen, Alkohol- oder 
Drogenmissbrauch, Adoleszente). 

 
 
 
Ablauf einer DOT 
Für den Ablauf einer DOT verweisen wir auf das Kapitel 5. Es handelt sich um einen Auszug 
aus dem Qualitätsmanagement Handbuch der Lungenliga Schweiz (Prozess 73 
Tuberkulose) 
 

                                                 
1 Auszüge aus dem „Handbuch Tuberkulose“  
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2. Durchführungsarten und Verrechnungsmöglichkeiten  
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine DOT durchzuführen und abzurechnen. 
 
 
2.1 

 
Der Therapie-Monitor (TM) ist für die Durchführung der DOT vom Kanton beauftragt 
und gibt die Medikamente selber ab . 
 
2.1.1 Der TM stellt dem Kanton die Arbeitszeit für den administrativen Aufwand und die 

Arbeitszeit für die Abgabe der Medikamente in Rechnung (gemäss Leistungsvertrag 
(LV) und sofern dies im LV geregelt ist).  
 

2.1.2 TM stellt dem Kanton die Arbeitszeit für den administrativen Aufwand in Rechnung.  
Die Abgabe der Medikamente  wird der Krankenkasse (KK) des Patienten in 
Rechnung gestellt (Medikamentenverabreichung durch nicht-ärztliches Personal. 
Position 00.0150). Der Patient leistet im Rahmen der Franchise und des 
Selbstbehaltes eine Kostenbeteiligung! 
 

2.1.3 TM stellt dem Kanton im Stundentarif die Arbeitszeit für den administrative Arbeit in 
Rechnung und der Krankenkasse die Arbeitszeit für die Abgabe der Medikamente 
(ohne Bezug auf Tarmedposition) aber auch unter Berufung auf Art. 7 KLV (vgl. 
Kap. 3.3).  Erst wenn die KK die Kostenübernahme ablehnt, wird der Betrag dem 
Kanton in Rechnung gestellt (sofern im LV vorgesehen). Übernimmt die KK den 
Betrag, hat der Patient im Rahmen der Franchise und des Selbstbehaltes eine 
Kostenbeteiligung zu leisten. 

 
2.2 

 
Der Therapie-Monitor (TM) ist für die Durchführung der DOT vom Kanton beauftragt. 
Die Abgabe der Medikamente wird an eine Abgabestell e delegiert (Apotheke, 
kantonale Asylzentren, Sozialdienst, etc.).  
 
2.2.1 TM stellt dem Kanton die Arbeitszeit für den administrativen Aufwand gemäss 

Leistungsvertrag (sofern dies im Leistungsvertrag geregelt ist) in Rechnung, sowie 
die Arbeitszeit für die Abgabe der Medikamente, falls mit der Abgabestelle dafür 
eine Entschädigung vereinbart wurde. TM entschädigt die Abgabestelle, falls eine 
Entschädigung vereinbart wurde. 
 

2.2.2 TM stellt  dem Kanton die Arbeitszeit für den administrativen Aufwand in Rechnung.  
Die Abgabe der Medikamente  wird der KK des Patienten in Rechnung gestellt  
(Medikamentenverabreichung durch nicht-ärztliches Personal. Position 00.0150), 
falls mit der Abgabestelle eine Entschädigung vereinbart wurde.  Der Patient leistet 
im Rahmen der Franchise und des Selbstbehaltes eine Kostenbeteiligung! 
TM entschädigt die Abgabestelle, falls eine Entschädigung vereinbart wurde. 
 

2.2.3  TM stellt dem Kanton im Stundentarif die Arbeitszeit für die administrative Arbeit in 
Rechnung und der Krankenkasse die Arbeitszeit für die Abgabe der Medikamente 
(ohne Bezug auf Tarmedposition) aber auch unter Berufung auf Art. 7 KLV,  falls mit 
der Abgabestelle eine Entschädigung vereinbart wurde. Erst wenn die KK die 
Kostenübernahme ablehnt, wird der Betrag dem Kanton in Rechnung gestellt 
(sofern im LV vorgesehen). Übernimmt die KK den Betrag, hat der Patient im 
Rahmen der Franchise und des Selbstbehaltes eine Kostenbeteiligung zu leisten. 
TM entschädigt die Abgabestelle, falls eine Entschädigung vereinbart wurde 

 
Für den Zeitpunkt der Verrechnung empfehlen wir  das Ende der DOT abzuwarten und diese 
im laufenden Jahr in Rechnung zu stellen. Dauert die DOT über das Jahresende hinaus, 
empfehlen wir die DOT für die Zeitperiode bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres in 
Rechnung zu stellen und die zweite Zeitperiode (ab 1.1. des neuen Jahres) nach Ende der 
DOT.  
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3. Gesetzestexte 
 
3.1. Auszug aus dem Bundesgesetz über die Bekämpfun g übertragbarer  
       Krankheiten des Menschen (SR 818.101) (Epide miengesetz)  
        http://www.admin.ch/ch/d/sr/c818_101.html  
 

Im Epidemiengesetz wird im Grundsatz (Art. 1) festgehalten, dass Bund und Kantone 
die nötigen Massnahmen treffen, um übertragbare Krankheiten des Menschen zu 
bekämpfen und dass sie die nötigen Massnahmen treffen, um den Menschen vor 
Erregern zu schützen. Die Massnahmen des Bundes sind in Art. 3 beschrieben 
(Veröffentlichung von Informationen und Herausgabe von Richtlinien).  
Mit der Leitung der Massnahmen in den Kantonen ist ein geeigneter Arzt (Kantonsarzt) 
zu beauftragen (Art. 11). 
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3.2. Auszug aus der Verordnung über die Krankenvers icherung (KVV)  
        
       http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.102.de.pdf ) 
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�
 
3.3. Auszug aus Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen  
         Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-L eistungsverordnung  KLV)   
 
         http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.112.31.de.pdf  
         Massgebender Artikel in der KLV für  DOT ist der Art. 7 Ziff. 1 lit. a und b,  
         sowie Ziff. 2 lit. a Ziff. 2 und lit b Ziff. 7 
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5.  Prozessverlauf für eine direkt überwachte Medik amentenabgabe (DOT) 
 
 
Dazu verweisen wir auf das Handbuch Tuberkulose, Kap. 10 (www.tbinfo.ch unter Handbuch 
Tuberkulose). 
 
 
 
6. Ärztliche Verordnung für eine direkt überwachte Medikamentenabgabe (DOT)  
     
6.1. Version druck 
 
Verordnung für eine direkt überwachte Medikamentena bgabe (DOT) zur Behandlung 
einer Tuberkulose  

 
 
 
Verordnender Arzt  
 
Name, Vorname 

 
…………………………………………… 

 
Adresse 

 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 

 
Für Patient / Patientin: 
 
Name, Vorname 

 
…………………………………………… 

 
Adresse 
 
 
 
Telefon: Privat / Geschäft / Mobil: 
 
Krankenversicherung 
 
Versicherten Nummer 

 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 
............................................................. 
 
.............................................................. 
 
.............................................................. 
 

 
Dauer der DOT vom …………. ….bis ……   …………. 
 
 
Therapie Monitor 
(Name / Adresse) 

 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 

 
 
Abgabestelle 
(Name / Adresse) 

 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 

 
Datum:………………………….            Unterschrift Arzt:……………………………  
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6.2. Version elektronisch 
 
 
 
 
Verordnung für eine direkt überwachte Medikamentena bgabe (DOT) zur Behandlung 
einer Tuberkulose  

 
 
 
 
Verordnender Arzt  
 
Name, Vorname 

 
      

 
Adresse 

 
      
      
      

 
Für Patient / Patientin: 
 
Name, Vorname 

 
      

 
Adresse 
 
 
 
Telefon: Privat / Geschäft / Mobil: 
 
Krankenversicherung 
 
Versicherten Nummer 

 
      
      
      
 
      
 
      
 
      

 
Dauer der DOT vom          bis       
 
 
Therapie Monitor 
(Name / Adresse) 

 
      
      
      

 
 
Abgabestelle 
(Name / Adresse) 

 
      
      
      

 
 
 
 
 
 
Datum:………………………….            Unterschrift Arzt:……………………………  
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7. Checkliste Organisation einer DOT, insbesondere wenn Medikamenten- 
    abgabe durch eine Abgabestelle 
 
 
·  Vor dem Gespräch mit dem Index-Patient und verordnendem Arzt (vgl. QM Prozess) 

selber erste Ideen über mögliche Abgabestellen in der Umgebung des Wohn- oder   
Arbeitsortes des Index-Patienten zusammentragen (Apotheken, Beratungsstellen, 
Sozialdienst etc.), welche Anonymität gewährleisten, für den Patienten vertrauens-
erweckend sein  könnten und wo Patient vom Personal ernst genommen würde. 

 
Name Abgabestelle Kontaktperson Telefon Kommt DOT in Frage? 
    
    
    
    
    

 

·  Gespräch mit Patient / Vorschläge unterbreiten (falls Alternativen in Frage kommen) 

·  Erst Auswahl treffen (falls Auswahl möglich ist) 

·  Kontaktaufnahme (telefonisch oder persönlich) mit ausgewählter(n) Abgabestelle(n) und 
erklären: 
�  Was eine DOT ist (Handbuch TB S. 19) 
�  Was von Abgabestelle erwartet wird (adm. Ablaufschema): 

 �  Führen der DOT – Überwachungstabelle 
�  Monatliche Rückmeldung (DOT-Überwachungstabelle) 
�  Massnahmen bei Fernbleiben des Patienten 
�  Wie ist Entschädigung vorgesehen 
�  ……… 

  

·  Provisorischer Entscheid der Abgabestelle ob DOT in Frage kommt (vgl. Tabelle oben) 

·  Weiteres Vorgehen vereinbaren  
�  Bedenkzeit für Entscheid (?) bis wann? 
�  Wer hat wen worüber zu informieren? 
�  Wann findet der nächste Kontakt statt / durch wen? 
�   

 

 

·     Mit Patient / verordnender Arzt definitiv die Abgabestelle auswählen (falls Alternative) 

·     Mit gewählter Abgabestelle 
�  Für die Aufgabe notwendige Patientendaten übermitteln (Name, Vorname, Adresse, 

Telefon) 
�  DOT Überwachungstabelle für den 1. Monat zustellen 
�  Detailfragen klären (Datum Start der DOT, Zeit) 
�  Wie wird Kontakt mit Abgabestelle aufrechterhalten (regelmässig nachfragen, bei 

Bedarf,…) 
�   

 

·     Bei erster Medikamenteneinnahme Patient begleiten (allenfalls verbleibende, offene 
Fragen klären) 

·     Dem verordnenden Arzt bestätigen, dass DOT begonnen hat 

·   
·   
·   
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8.  Massnahmenplan bei Behandlungsverweigerung bzw.  
     Nichterscheinen des Patienten für direkt überw achte Medikamentenabgabe 
 

Vorbemerkung: 
Es handelt sich um einen Formulierungsvorschlag. Er muss in jedem Fall mit dem Kantonsarzt 
abgesprochen und entsprechend angepasst werden. Ein Vorgehen nach einem strikten Schema 
ist nicht zu empfehlen. Es muss immer auf die vorliegende Situation (Bewertung der 
Umgebungsgefährdung, persönliche, psychische und soziale Situation) und die vorliegenden 
Umstände (Umgebung, Betroffene usw.) abgestimmt werden.  
 
Rechtliche Situation :  
In der Schweiz kann jemand nicht zur Behandlung gezwungen werden. Er kann aber isoliert 
werden, wenn er ansteckend ist, aber nur so lange.  

 

Ausgangslage:  
Die notwendige medikamentöse Behandlung kommt trotz der vereinbarten Organisation 
(Behandlung im Spital, beim behandelnden Arzt, im Rahmen einer DOT) nicht zustande oder wird 
vom Patienten abgebrochen (erscheint nicht mehr, belegte Nichteinnahme der Medikamente). 

1. Genaue Analyse der möglichen Gründe für die fehlende Compliance wie: 
�  ungünstige Organisation der DOT (Ort, Zeitpunkt) 
�  ungenügende Information, Verständnis, Angst 
�  fehlendes Vertrauen gegenüber Personal (Abgabestelle) 
�  Beeinflussung durch Umgebung (Unverständnis bis Isolation)  

Aufgrund dieser Analyse muss eine gezielte Intervention (wie: Gespräch mit Patient, Familie, 
Angehörige, Abgabestelle) durch den behandelnden Arzt oder den Therapie Monitor erfolgen. 
Eine nochmalige Hospitalisation zur besseren Einstellung muss ebenfalls erwogen werden.  

2. Die Therapieaufnahme scheitert trotzdem:  
�  Brief des behandelnden Arztes an den Patienten sowie  
�  Hausbesuch durch Therapie Monitor (evtl. auch Hausarzt) mit  
�  nochmaliger Erklärung und zusätzlichen Erläuterungen, was passieren kann, falls es nicht 

zu einer Therapieaufnahme kommt (Schritte 3 und 6 Massnahmenplan).  
�  Wenn möglich Miteinbinden der direkten Bezugspersonen (Angehörigen), sofern diese 

eine positive Motivation auf den Patienten ausüben können. 

3. Die Therapieaufnahme scheitert.  
�  Der behandelnde Arzt (zusammen mit Therapie Monitor) meldet den Stand unter Beilage 

des bisherigen Behandlungsverlaufes (Befinden usw.) und Bemühungen schriftlich dem 
Kantonsarzt. 

4. Kantonsarzt prüft die Unterlagen und entscheidet über das weitere Vorgehen: 
�  ein eingeschriebener Brief (mit Rückantwortumschlag) an den/die PatientIn. Der Brief (mit 

Kopie an Therapie Monitor und behandelnden Arzt) beinhaltet 
�  eine kurze Rechtsbelehrung (Epidemiengesetz) 
�  die imperative Aufforderung unter Nennung einer kurzen Frist, sich sofort in ärztliche 

Behandlung zu begeben und dies schriftlich durch den/die Arzt/Arztin zuhanden des 
Kantonsarztes bestätigen zu lassen.  

�  Weiterer Verlauf falls keine Reaktion: Zwangseinweisung allenfalls unter Beizug der 
Polizei in eine geeignete Anstalt (Spital oder Gefängnis) durch den zuständigen Arzt 
(Bezirksarzt / Kantonsarzt).  

�  Der Therapie-Monitor versucht parallel dazu nach Erhalt des Briefes nochmals mit 
dem/der Patient/Patientin Kontakt aufzunehmen und bietet seine Hilfe an. 

5. Taucht der/die PatientIn unter, so ist durch den Therapie Monitor und in Absprache mit dem 
Kantonsarzt zu prüfen, welche Stellen (Auszahlungsstellen von Sozialgelder, Asylzentren, 
lokale Polizeistation, Migrationsamt, Therapie Monitore anderer Kantone, BAG) zu informieren 
sind, dass sie (und warum) beim Auftauchen der Patientin / des Patienten mit dem Therapie 
Monitor oder je nach Situation mit dem zuständigen Arzt  (Bezirksarzt / Kantonsarzt) Kontakt 
aufnehmen sollen.  

6. Falls all die vorhergehenden Schritte erfolglos waren, muss der/die PatientIn 
zwangseingewiesen werden. 

 
 
 
 



Dossier DOT                                                                                            Nov. 05                                                                                                               Seite 13/17                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier DOT                                                                                            Nov. 05                                                                                                               Seite 14/17                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier DOT                                                                                            Nov. 05                                                                                                               Seite 15/17                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier DOT                                                                                            Nov. 05                                                                                                               Seite 16/17                                                                             

11. Aktuelle Tarmed Taxpunktwerte nach Kantonen 
      (Diese Tabelle ist abrufbar unter: http://www.tarmed.ch/media/pdf/tpw01112004.pdf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


